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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
spurbeibehaltungs-Steuervorrichtung sowie ein ent-
sprechendes Verfahren für ein Kraftfahrzeug, um 
eine Abweichung des Fahrzeugs, in dem die Fahr-
spurbeibehaltungs-Steuervorrichtung eingebaut ist 
(auch als Host-Fahrzeug bezeichnet), von einer 
Fahrspur, auf der das Fahrzeug fährt, zu verhindern, 
wenn das Host-Fahrzeug während der Fahrt von der 
Fahrspur abzuweichen beginnt.

Stand der Technik

[0002] Die Erstveröffentlichung der japanischen Pa-
tentanmeldung Nr. Heisei 11-96497 vom 9. April 1999 
gibt eine erste Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrich-
tung aus dem Stand der Technik an, bei der zum Bei-
spiel eine Steuervorrichtung bestimmt, dass das 
Host-Fahrzeug von der Fahrspur abzuweichen be-
ginnt, und ein Lenkdrehmoment mit einem derartigen 
Stärke ausgibt, dass es die Kraft des Fahrzeugfah-
rers einfach über ein Lenkstellglied und in Überein-
stimmung mit einer Lateralabweichungsgröße (Vari-
able) des Host-Fahrzeugs in Bezug auf eine Refe-
renzposition der Fahrspur überwinden kann, um zu 
verhindern, dass das Host-Fahrzeug von der Fahr-
spur abweicht.
[0003] Weil die oben beschriebene erste Fahrspur-
beibehaltungs-Steuervorrichtung aus dem Stand der 
Technik ein Lenkstellglied erfordert, wird zum Bei-
spiel außerdem eine Bremskraft oder eine Antriebs-
kraft unter Verwendung eines Antiblockiersystems 
oder eines Antriebskraft-Steuersystems gesteuert. 
Folglich kann vorgesehen werden, dass ein Giermo-
ment in dem Fahrzeug erzeugt wird, um die Fahrt-
richtung des Host-Fahrzeugs oder die Fahrtposition 
des Host-Fahrzeugs zu steuern. Bei einer derartigen 
Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung aus dem 
Stand der Technik wird vorzugsweise die Fahrspur 
kontinuierlich erfasst. In einer anderen Fahrspurbei-
behaltungs-Steuervorrichtung aus dem Stand der 
Technik, bei der zum Beispiel ein Lenkwinkel als Stra-
ßenparameter gesetzt wird, wird ein Fahrspurmarkie-
rungsmodell wie etwa eine weiße Linie verwendet 
(wie in der japanischen Patentanmeldung Nr. Heisei 
11-296660 vom 29. Oktober 1999 angegeben).
[0004] Um jedoch die Fahrspur korrekt zu erkennen, 
müssen die Fahrspurmarkierungen auf beiden Seiten 
der Fahrspur erkannt werden (die Fahrspur befindet 
sich gewöhnlich auf einem Straßensegment zwi-
schen zwei Markierungen). Wenn also die Fahrspur-
markierungen auf beiden Seiten der Fahrspur nicht 
erkannt werden können, setzt die oben beschriebene 
zweite Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung 
aus dem Stand der Technik die Fahrspur-Beibehal-
tungssteuerung aus. Wenn jedoch wenigstens eine 
Seite der Fahrspurmarkierungen, in Bezug auf wel-
che das Host-Fahrzeug abweicht, erkannt werden 
kann, wird eine Bedingung zum Fortsetzen der Fahr-

spurbeibehaltungs-Steuerung geschaffen. Wenn 
also in diesem Fall die Steuerung ausgesetzt wird, 
entsteht für den Fahrer ein eigenartiges Fahrgefühl.

Aufgabenstellung

[0005] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, 
eine Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung und 
ein entsprechendes Verfahren für ein Kraftfahrzeug 
anzugeben, die kein eigenartiges Fahrgefühl für den 
Fahrer verursachen.
[0006] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist eine Fahrspurbeibehaltungs-Steuervor-
richtung für ein Kraftfahrzeug angegeben, mit: einem 
Fahrspur-Erkennungsabschnitt, der eine Fahrspur, 
auf der das Fahrzeug fährt, erkennt; einem Fahrzu-
stand-Erkennungsabschnitt, der einen Fahrzustand 
des Fahrzeugs erkennt, einem Abweichungs-Bestim-
mungsabschnitt, der in Übereinstimmung mit der 
durch den Fahrspur-Erkennungsabschnitt erkannten 
Fahrspur und dem durch den Fahrzustand-Erken-
nungsabschnitt erkannten Fahrzustand des Fahr-
zeugs bestimmt, ob das Fahrzeug eine Tendenz zu 
einer Abweichung von der Fahrspur aufweist; und ei-
nem Fahrzeugverhalten-Steuerabschnitt, der das 
Verhalten des Fahrzeugs in Übereinstimmung mit 
dem durch den Fahrzustand-Erkennungsabschnitt 
erkannten Fahrzugstand derart steuert, dass ein 
Giermoment des Fahrzeugs in einer Richtung entwi-
ckelt wird, in der eine Abweichung des Fahrzeugs 
von der Fahrspur vermieden wird, wenn der Abwei-
chungs-Bestimmungsabschnitt bestimmt, dass das 
Fahrzeug eine Tendenz zu einer Abweichung von der 
Fahrspur aufweist; wobei der Fahrspur-Erkennungs-
abschnitt einen Spurmarkierungs-Erkennungsab-
schnitt umfasst, der Spurmarkierungen erkennt, wo-
bei jede Spurmarkierung einer Seite der Fahrspur 
entspricht; und wobei der Fahrzeugverhalten-Steuer-
abschnitt das Verhalten des Fahrzeugs auf der Basis 
der erkannten Spurmarkierung auf einer Seite der 
Fahrspur steuert, wenn in dem Spurmarkierungs-Er-
kennungsabschnitt der Erkennungszustand von ei-
nem Zustand, in die Spurmarkierungen auf beiden 
Seiten der Fahrspur erkannt werden, zu einem Zu-
stand übergeht, in dem nur eine Spurmarkierung auf 
einer Seite der Fahrspur erkannt wird.
[0007] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist ein Fahrspurbeibehaltungs-Ver-
fahren für ein Kraftfahrzeug angegeben, mit folgen-
den Schritten: Erkennen einer Fahrspur, auf der das 
Fahrzeug fährt; Erkennen eines Fahrzustands des 
Fahrzeugs; Bestimmen in Übereinstimmung mit der 
erkannten Fahrspur und dem erkannten Fahrzu-
stand, ob das Fahrzeug eine Tendenz zu einer Ab-
weichung von der Fahrspur aufweist; und Steuern 
des Verhaltens des Fahrzeugs in Übereinstimmung 
mit dem erkannten Fahrzustand derart, dass ein 
Giermoment des Fahrzeugs in einer Richtung entwi-
ckelt wird, in der eine Abweichung des Fahrzeugs 
von der Fahrspur vermieden wird, wenn bestimmt 
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wird, dass das Fahrzeug eine Tendenz zu einer Ab-
weichung von der Fahrspur aufweist, wobei Spur-
markierungen erkannt werden, wobei jede Spurmar-
kierung einer Seite der Fahrspur entspricht, und wo-
bei das Verhaltens auf der Basis der erkannten Spur-
markierung auf einer Seite der Fahrspur gesteuert 
wird, wenn der Erkennungszustand von einem Zu-
stand, in dem die Spurmarkierungen auf beiden Sei-
ten der Fahrspur erkannt werden, zu einem Zustand 
übergeht, in dem nur eine Spurmarkierung auf einer 
Seite der Fahrspur erkannt wird.

Ausführungsbeispiel

[0008] Diese Zusammenfassung der Erfindung be-
schreibt nicht notwendigerweise alle erforderlichen 
Merkmale; außerdem kann die Erfindung auch nur 
durch eine Teilkombination der genannten Merkmale 
realisiert werden.
[0009] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht eines 
Kraftfahrzeugs, in dem die Fahrspurbeibehal-
tungs-Steuervorrichtung gemäß einer ersten bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
angewendet werden kann.
[0010] Fig. 2 ist ein Betriebsflussdiagramm, das 
eine Fahrspurbeibehaltungs-Steuerprozedur erläu-
tert, die durch eine Bremskraft/Antriebskraft-Steuer-
einrichtung in der ersten bevorzugten Ausführungs-
form von Fig. 1 ausgeführt wird.
[0011] Fig. 3 ist ein Steuerdiagramm, das zum Be-
rechnen eines Zielgiermoments gemäß der ersten 
Ausführungsform in der Fahrspurbeibehal-
tungs-Steuerprozedur von Fig. 2 verwendet wird.
[0012] Fig. 4A, 4B und 4C bilden zusammen eine 
Ansicht, die eine Aktion der Fahrspurbeibehal-
tungs-Steuerprozedur erläutern, die in der Brems-
kraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung in der ersten 
bevorzugten Ausführungsform von Fig. 1 verwendet 
wird.
[0013] Fig. 5 ist eine Ansicht, die eine Aktion der 
Steuerprozedur für eine Spurmarkierungs-Erken-
nung erläutert, die in der Bremskraft/Antriebs-
kraft-Steuereinrichtung in der ersten bevorzugten 
Ausführungsform von Fig. 1 verwendet wird.
[0014] Fig. 6 ist eine Ansicht, die eine Aktion der 
Fahrspurbeibehaltungs-Steuerprozedur erläutert, die 
in der Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung in 
der ersten bevorzugten Ausführungsform von Fig. 1
verwendet wird.
[0015] Fig. 7 ist ein Betriebsflussdiagramm, das in 
der Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung mittels 
der Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung in ei-
ner zweiten bevorzugten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung ausgeführt wird.
[0016] Fig. 8 ist ein Betriebsflussdiagramm, das in 
der Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung mittels 
der Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung in ei-
ner dritten bevorzugten Ausführungsform gemäß der 
vorliegenden Erfindung ausgeführt wird.
[0017] Fig. 9 ist ein Betriebsflussdiagramm, das in 

der Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung mittels 
der Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung in ei-
ner vierten bevorzugten Ausführungsform gemäß der 
vorliegenden Erfindung ausgeführt wird.
[0018] Fig. 10 ist ein Betriebsflussdiagramm, das in 
der Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung in ei-
ner fünften bevorzugten Ausführungsform gemäß der 
vorliegenden Erfindung ausgeführt wird.
[0019] Im Folgenden wird auf die beigefügten Zeich-
nungen Bezug genommen, um die vorliegende Erfin-
dung zu verdeutlichen.
[0020] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht eines 
Kraftfahrzeugs, in dem eine Fahrspurbeibehal-
tungs-Steuervorrichtung gemäß einer ersten bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
angewendet werden kann. Das in der ersten Ausfüh-
rungsform verwendete Fahrzeug ist ein Fahrzeug mit 
Hinterradantrieb, in dem eine Automatik-Gangschal-
tung und ein herkömmliches Differenzialgetriebe so-
wie ein Bremssystem verwendet werden, mit dem die 
auf das linke Vorderrad und das linke Hinterrad aus-
geübten Bremskräfte sowie die auf das rechte Vor-
derrad und das rechte Hinterrad ausgeübten Brems-
kräfte jeweils unabhängig voneinander gesteuert 
werden können. Wie in Fig. 1 gezeigt, sind in dem 
Bremssystem des Fahrzeugs (Host-Fahrzeugs) ein 
Bremspedal 1, ein Bremskraftverstärker 2, ein Mas-
terzylinder 3 und ein Reservoir 4 vorgesehen. Ge-
wöhnlich wird ein in Übereinstimmung mit der Drück-
tiefe des Bremspedals 1 verstärkter Bremsflüssig-
keitsdruck über den Masterzylinder 3 zu jedem der 
Radzylinder 6FL bis 6RR für jeweils die Räder 5FL
bis 5RR zugeführt (FL = linkes Vorderrad, FR = rech-
tes Vorderrad, RL = linkes Hinterrad und RR = rech-
tes Hinterrad). Eine Bremsflüssigkeits-Steuerschal-
tung 7 ist zwischen dem Masterzylinder 3 und jedem 
Masterzylinder 6FL bis 6RR angeordnet. Der Brems-
flüssigkeitsdruck für jeden der Radzylinder 6FL bis 
6RR kann individuell gesteuert werden. Die Brems-
flüssigkeitsdruck-Steuerschaltung 7 ist eine Brems-
flüssigkeitsdruck-Steuerschaltung, wie sie zum Bei-
spiel in einem Antiblockier-Steuersystem und/oder 
einem Antriebssteuersystem verwendet wird. In die-
ser Ausführungsform ist das Bremssystem derart 
strukturiert, dass der Bremsflüssigkeitsdruck jedes 
Radzylinders 6FL, 6FR, 6RL und 6RR individuell 
(einzeln) erhöht oder vermindert werden kann. Die 
Bremsflüssigkeitsdruck-Steuerschaltung 7 steuert 
den Bremsflüssigkeitsdruck zu jedem Radzylinder 
6FL bis 6RR in Übereinstimmung mit einem Brems-
flüssigkeits-Befehlswert von einer Bremskraft/An-
triebskraft-Steuereinrichtung 8, was weiter unten be-
schrieben wird.
[0021] Es ist eine Antriebs-(Drehmoment)-Steuer-
einrichtung 12 installiert, die ein Antriebsdrehmoment 
für das linke und rechte Hinterrad 5RL und 5RR, d.h. 
die Antriebsräder steuert. Eine Antriebszu-
stands-Steuerung eines Motors 9 kann gesteuert 
werden, indem zum Beispiel die Kraftstoffeinspritz-
menge und der Zündungszeitablauf gesteuert wer-
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den. Gleichzeitig kann die Antriebszustands-Steue-
rung des Motors 9 gesteuert werden, indem ein Öff-
nungswinkel des Drosselventils durch die Antriebs-
steuerung 12 gesteuert wird. Die Antriebs-(Drehmo-
ment)-Steuereinrichtung 12 kann nur das Antriebs-
drehmoment des linken und rechten Hinterrads 5RL
und 5RR, d.h. der Antriebsräder, steuern. Wenn je-
doch ein Befehlswert des Antriebsdrehmoments der 
Hinterräder 5RL und 5RR von der Bremskraft/An-
triebskraft-Steuerung 8 eingegeben wird, werden die 
Antriebsrad-Drehmomente mit Bezug auf den An-
triebsdrehmoment-Befehlswert gesteuert.
[0022] Außerdem sind eine CCD-Kamera 13 und 
eine Kamera-Steuereinrichtung 14 als Externwelt-Er-
kennungssensor vorgesehen, um die Position des 
Fahrzeugs festzustellen. Die Kamera-Steuereinrich-
tung 14 erkennt Spurmarkierungen wie etwa weiße 
Linien, um die Verkehrsspur, auf der das Host-Fahr-
zeug fährt, aus einem durch die CCD-Kamera 13 fo-
tografierten Bild des Raums vor dem Fahrzeug fest-
zustellen, und kann den Gierwinkel φ des Host-Fahr-
zeugs in Bezug auf die Fahrspur, d.h. die Richtung 
des Host-Fahrzeugs in Bezug auf die Fahrspur, die 
laterale Verschiebung X in Bezug auf die Fahrspur, 
die Krümmung β der Fahrspur, was weiter unten be-
schrieben wird, und die Fahrspurbreite L berechnen. 
Es ist zu beachten, dass die Kamera-Steuereinrich-
tung 14 die Fahrspur, auf der das Fahrzeug fährt, un-
ter Verwendung eines Fahrspur-Erkennungsbereichs 
erkennt, in dem die Spurmarkierungen wie weiter un-
ten beschrieben erkannt werden. Die verschiedenen 
Daten werden für die erkannte Fahrspur berechnet.
[0023] Das in Fig. 1 gezeigte Fahrzeug umfasst: ei-
nen Beschleunigungssensor 15, um eine entwickelte 
Längsbeschleunigung Xg des Fahrzeugs festzustel-
len und um eine laterale Beschleunigung Yg festzu-
stellen; einen Gierratensensor (Geschwindigkeits-
sensor) 16, um eine entwickelte Gierrate φ' des Fahr-
zeugs festzustellen; einen Masterzylinderdrucksen-
sor 17, um einen Ausgabedruck des Masterzylinders 
3 (einen sogenannten Masterzylinderdruck Pm) fest-
zustellen; einen Gaspedal-Öffnungswinkelsensor 18, 
um die Durchdrücktiefe des Gaspedals, d.h. den Öff-
nungswinkel Acc des Gaspedals festzustellen; Rad-
geschwindigkeitssensoren 22FL bis 22RR, um die 
Umdrehungsgeschwindigkeiten von entsprechenden 
Rädern 5FL bis 5RR, d.h. sogenannte Radgeschwin-
digkeiten Vwi (i = FL, FR, RL und RR) festzustellen, 
einen Lenkwinkelsensor 19, um einen Lenkwinkel 6
des Lenkrads 21 festzustellen; und einen Blinker-
schalter 20, um eine Blinkaktion mittels eines Blin-
kers festzustellen. Die Richtungssignale werden zu 
der Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8 ge-
geben. Außerdem werden der Gierwinkel φ des 
Host-Fahrzeugs in Bezug auf die durch die Kame-
ra-Steuereinrichtung 14 erkannte Fahrspur, die late-
rale Verschiebung X von einem Zentrum der durch 
die Kamera-Steuereinrichtung 14 erkannten Fahr-
spur und die Fahrspurbreite L der durch die Kame-
ra-Steuereinrichtung 14 erkannten Fahrspur nicht nur 

zu der Antriebsdrehmoment-Steuereinrichtung 12, 
sondern auch zu der Bremskraft/Antriebskraft-Steu-
ereinrichtung 8 ausgegeben. Es ist zu beachten, 
dass wenn eine Gerichtetheit nach links oder rechts 
in den Fahrzustandsdaten des Fahrzeugs vorhanden 
ist, eine Richtung nach links einen positiven Wert er-
gibt. Die Gierrate φ', die laterale Beschleunigung Yg, 
der Lenkwinkel 6 und der Gierwinkel φ weisen also 
positive Werte auf, wenn sich das Fahrzeug nach 
links bewegt. Die laterale Verschiebung X ist ein po-
sitiver Wert, wenn das Fahrzeug vom Zentrum der 
Fahrspur nach links abweicht.
[0024] Fig. 2 ist ein Betriebsflussdiagramm, das 
eine Logik der Operation erläutert, die in der Brems-
kraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung der ersten Aus-
führungsform ausgeführt wird.
[0025] Die in Fig. 2 gezeigte Berechnungsverarbei-
tung wird jeweils für eine Zeitspanne einer vorbe-
stimmten Abtastperiode ∆T von beispielsweise 10 
Millisekunden als Timer-Interrupt-Routine ausge-
führt. Es ist zu beachten, dass kein Schritt für die 
Kommunikation mit einer der anderen Steuereinrich-
tungen vorgesehen ist und dass die durch die Kom-
munikationsverarbeitung erhaltene Information an-
schließend in einem Speicher gespeichert und aktu-
alisiert wird, wobei benötigte Informationen bei Be-
darf aus dem Speicher gelesen werden.
[0026] In einem Schritt S110 liest die Brems-
kraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8 verschiedene 
Arten von Daten aus den Sensoren, Steuereinrich-
tungen und anderen Steuerschaltungen. Insbeson-
dere liest die Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrich-
tung 8 die Längsbeschleunigung Xg, die laterale Be-
schleunigung Yg, die Gierrate φ', die Radgeschwin-
digkeiten Vwi, den Gaspedal-Öffnungswinkel Acc, 
den Masterzylinderdruck Pm, den Lenkwinkel 6, das 
Blinkschaltsignal und das Antriebsdrehmoment Tw 
aus der Antriebsdrehmoment-Steuereinrichtung 12. 
Dann leitet die Bremskraft/Antriebskraft-Steuerein-
richtung 8 in Schritt S110 eine Fahrgeschwindigkeit V 
des Host-Fahrzeugs aus einem Durchschnittswert 
der Geschwindigkeiten VwFR und VwFL der Vorderrä-
der, d.h. der nicht-Antriebsräder, ab. Es ist zu beach-
ten, dass zu diesem Zeitpunkt die Gierwinkelver-
schiebung von φ, die laterale Verschiebung X von 
dem Zentrum der Fahrspur, die Krümmung β der 
Fahrspur und die Fahrspurbreite L der Fahrspur noch 
nicht gelesen werden.
[0027] Im nächsten Schritt S120 wird unter Verwen-
dung einer in der japanischen Erstveröffentlichung 
der Patentanmeldung Nr. 11-296660 vom 29. Okto-
ber 1999 angegebenen Technik ein Fahrspur-Erken-
nungsbereich und insbesondere ein Spurmarkie-
rungs-Erkennungsbereich auf der Basis des in Schritt 
S110 gelesenen Lenkwinkels 6 gesetzt (siehe 
Fig. 4A bis 4C). Auf der Basis des gesetzten Spur-
markierungsbereichs werden die Spurmarkierungen 
auf beiden Seiten der Fahrspur, auf denen das Fahr-
zeug fährt, festgestellt. Unter Verwendung der er-
kannten Spurmarkierungen befiehlt die Brems-
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kraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8 der Kame-
ra-Steuereinrichtung 14, die Fahrspur, auf der das 
Fahrzeug fährt, auf der Basis des Spurmarkierungs-
bereichs zu erkennen. Gleichzeitig liest die Brems-
kraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8 die Daten des 
Gierwinkels φ des Host-Fahrzeugs, die laterale Ver-
schiebung X von dem Zentrum der Fahrspur, die 
Krümmung β der Fahrspur und die Fahrspurbreite L 
der Fahrspur.
[0028] In dem nächsten Schritt S130 bestimmt die 
Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8, ob die 
Spurmarkierungen auf beiden Seiten der Fahrspur, 
auf der das Fahrzeug fährt, erkannt werden. Wenn 
die Spurmarkierungen in Schritt S130 auf beiden Sei-
ten der Fahrspur festgestellt werden (Ja), geht die 
Routine zu Schritt S140 über. Wenn sie aber in Schritt 
S130 nicht erkannt wurden (Nein), geht die Routine 
zu Schritt S150 über. In Schritt S150 bestimmt die 
Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8, ob nur 
eine der Spurmarkierungen auf einer Seite der Fahr-
spur erkannt wird. Wenn in Schritt S150 nur eine der 
Spurmarkierungen auf einer Seite der Fahrspur er-
kannt wird (Ja), geht die Routine zu Schritt S160 
über. Wenn in Schritt S150 keine der Spurmarkierun-
gen erkannt wird (Nein), geht die Routine zu Schritt 
S170 über. Es ist zu beachten, dass die Erkennung 
von einer der Spurmarkierungen auf einer Seite der 
Fahrspur bestimmt wird, weil es aufgrund der Abwei-
chungstendenz des Host-Fahrzeugs von der Fahr-
spur unter Umständen nicht möglich ist, die der Ab-
weichungsrichtung gegenüberliegende Spurmarkie-
rung zu erkennen, wobei in diesem Fall nur die Spur-
markierung auf der Seite, zu der die Abweichung ten-
diert, erkannt werden kann. In Schritt S160 bestimmt 
die Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8, ob 
während eines vorausgehenden Berechnungszyklus 
(Prozess) der vorliegenden Verarbeitung von Fig. 2
die Spurmarkierungen auf beiden Seiten der Fahr-
spur erkannt wurden. Wenn der Schritt S160 mit Ja 
beantwortet wird, geht die Routine zu Schritt S140 
über. Wenn der Schritt S160 mit Nein beantwortet 
wird, geht die Routine zu Schritt S180 über. Es wird 
bestimmt, ob während der vorausgehenden Berech-
nung von Fig. 2 die Spurmarkierungen auf beiden 
Seiten der Fahrspur erkannt wurden, weil wenn von 
einem Zustand, in dem die Spurmarkierungen auf 
beiden Seiten der Fahrspur erkannt werden, zu ei-
nem Zustand, in dem die Spurmarkierung nur auf ei-
ner Seite erkannt wird, übergegangen wird, mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit (beinahe Sicherheit) da-
von ausgegangen werden kann, dass die auf nur ei-
ner Seite der Fahrspur erkannten Markierungen die 
Spurmarkierungen sind.
[0029] In Schritt 5170 setzt die Bremskraft/Antriebs-
kraft-Steuereinrichtung 8 ein Abweichungsverhinde-
rungssteuerungs-Aktivierungsflag (oder ein Fahr-
spurbeibehaltungssteuerungs-Aktivierungsflag) F 
auf „0" zurück.
[0030] Dann geht die Routine zu Schritt S180 über. 
Andererseits wird das Abweichungsverhinderungs-

steuerungs-Aktivierungsflag F in Schritt S140 auf „1"
gesetzt, wobei die Routine zu Schritt S180 übergeht. 
In Schritt S180 bestimmt die Bremskraft/Antriebs-
kraft-Steuereinrichtung 8, ob das Abweichungsver-
hinderungssteuerungs-Aktivierungsflag F auf „1" ge-
setzt ist. Wenn der Schritt S180 mit Ja („1") beantwor-
tet wird, geht die Routine zu Schritt S190 über. Wenn 
der Schritt S180 mit Nein beantwortet wird, geht die 
Routine zu Schritt S210 über.
[0031] In Schritt S190 berechnet die Bremskraft/An-
triebskraft-Steuereinrichtung 8 eine zukünftige latera-
le Verschiebung von Xs als einen Abweichungs-
schätzwert, und die Routine geht zu Schritt S200 
über. Insbesondere berechnet die Bremskraft/An-
triebskraft-Steuereinrichtung 8 die zukünftige laterale 
Verschiebung in Übereinstimmung mit der Gleichung 
(2) unter Verwendung des in Schritt S120 gelesenen 
Gierwinkels φ des Host-Fahrzeugs in Bezug auf die 
Fahrspur, der lateralen Verschiebung X von dem 
Zentrum der Fahrspur, der Krümmung β der Fahrspur 
und der in Schritt S110 berechneten Fahrgeschwin-
digkeit V des Fahrzeugs. Xs = Tt × V × (φ + Tt × V ×
β) + X ... (2). In der Gleichung (2) gibt Tt eine eine zur 
Berechnung der Distanz einer Vorwärtsbeobachtung 
verwendete Vorlaufzeit wieder, während Tt mit der 
Fahrgeschwindigkeit V multipliziert einen Vorwärts-
beobachtungsabstand angibt. Mit anderen Worten 
gibt der Schätzwert der lateralen Verschiebung X von 
einem Zentrum der Fahrspur nach der Vorlaufzeit von 
Tt eine zukünftige laterale Verschiebung Xs an. Wie 
weiter unten beschrieben wird, bestimmt die Brems-
kraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8 in der ersten 
Ausführungsform, dass eine Möglichkeit gegeben ist, 
dass das Fahrzeug von der Fahrspur abweicht, wenn 
diese zukünftige geschätzte laterale Verschiebung 
Xs gleich oder größer als ein vorbestimmter Lateral-
verschiebungs-Grenzwert Xc ist oder bestimmt wird, 
dass das Fahrzeug eine Tendenz zur Abweichung 
aufweist.
[0032] Die Routine geht dann von Schritt S190 zu 
Schritt S200 über. Danach bestimmt die Brems-
kraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8 in Schritt 
S200, ob das Fahrzeug die Abweichungstendenz 
von der Fahrspur fortsetzt, wobei die Routine dann zu 
Schritt S210 übergeht. Insbesondere wenn ein abso-
luter Wert |Xs| der zukünftigen geschätzten lateralen 
Verschiebung als der in Schritt S190 berechnete Ab-
weichungsschätzwert gleich oder größer als ein 
Grenzwert der lateralen Verschiebung XC ist, wird ein 
Abweichungsbestimmungsflag FLD gesetzt, weil das 
Fahrzeug eine Tendenz zur Abweichung von der 
Fahrspur aufweist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird 
das Abweichungsbestimmungsflag FLD zurückge-
setzt, weil das Host-Fahrzeug keine Tendenz zur Ab-
weichung von der Fahrspur aufweist. Es ist zu beach-
ten, dass wenn die durch die Eingabe von der Fahr-
spur des Fahrzeugs geschätzte Fahrspur-Ände-
rungsrichtung mit der Abweichungsrichtung von der 
Fahrspur übereinstimmt, das Abweichungsbestim-
mungsflag FLD wieder gesetzt wird. Dann kann in 
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Schritt S200 eine Bestimmung, ob ein Alarm zum Be-
kanntgeben der Tendenz des Host-Fahrzeugs zur 
Abweichung von der Fahrspur erforderlich ist, durch-
geführt werden. Insbesondere wird der Alarm durch 
die Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8
ausgegeben, wenn der absolute Wert |Xs| der zu-
künftigen geschätzten lateralen Verschiebung als der 
in Schritt S190 berechnete Abweichungsschätzwert 
gleich oder größer als der Lateralverschie-
bungs-Grenzwert XC ist, der durch das Subtrahieren 
des halben Wertes der Fahrzeugbreite L0 des 
Host-Fahrzeugs von dem halben Wert der in Schritt 
S120 gelesenen Breite L der Fahrspur erhalten wird. 
Wenn dies nicht der Fall ist, wird kein Alarm ausge-
geben. Es kann auch ein anderes Verfahren zur Be-
kanntgabe verwendet werden.
[0033] In Schritt S210 berechnet und setzt die 
Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8 ein 
Zielgiermoment Ms, um eine Abweichung von der 
Fahrspur zu verhindern. Es ist zu beachten, dass weil 
das Zielgiermoment Ms nur gesetzt wird, wenn das 
Abweichungsbestimmungsflag FLD gesetzt ist, das 
Zielgiermoment Ms in Übereinstimmung mit der fol-
genden Gleichung (3) berechnet wird. Es ist weiterhin 
zu beachten, dass wenn das Abweichungsbestim-
mungsflag FLD zurückgesetzt wird, das Zielgiermo-
ment Ms zu null („0") gezwungen wird. Dann geht die 
Routine zu Schritt S220 über. In Schritt S220 berech-
net die Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8
den Ziel-Brems-/Antriebsflüssigkeitsdruck Psi und 
eine Zielantriebskraft für die Antriebsräder (linkes 
und rechtes Hinterrad (5RL und 5RR)). Es wird ins-
besondere angenommen, dass der Hinterrad-Mas-
terzylinderdruck auf der Basis der Bremskraftvertei-
lung in der Längsrichtung (vorne-hinten) gleich PmR in 
Bezug auf den in Schritt S110 ausgelesenen Master-
zylinderdruck ist, wenn das Abweichungsbestim-
mungsflag FLD zurückgesetzt ist. Die Zielbremsflüs-
sigkeitsdrücke PsFL und PsFR für das linke und rechte 
Vorderrad 5FL und 5FR unter Verwendung der Rad-
zylinder 6FL und 6FR geben den Masterzylinder-
druck Pm an. Die Zielbremsflüssigkeitsdrücke PsRL

und PsRR zu den Radzylindern 6RL und 6RR des lin-
ken und rechten Hinterrads 5RL und 5RR sind je-
weils der Hinterrad-Masterzylinderdruck PmR. Wenn 
dagegen das Abweichungsbestimmungsflag FLD ge-
setzt ist, wird eine Situationsverzweigung in Überein-
stimmung mit der Größe des in Schritt S210 berech-
neten Zielgiermoments Ms durchgeführt. Das heißt, 
wenn ein absoluter Wert |Ms| des Zielgiermoments 
kleiner als ein vorbestimmter Wert Ms0 ist, wird eine 
Differenz nur durch die Antriebskraft für das linke und 
das rechte Hinterrad 5RL und 5RR entwickelt. Wenn 
also die Bremsflüssigkeitsdruckdifferenz ∆PsF für das 
linke und rechte Vorderrad bei einem absoluten Wert 
|Ms| des Zielgiermoments, der kleiner als ein vorbe-
stimmter Wert Ms0 ist, gleich null ist, ergibt sich die 
Ziel-Bremsflüssigkeitsdruckdifferenz ∆PsR für das lin-
ke und rechte Hinterrad aus der folgenden Gleichung 
(4). Entsprechend ergibt sich die Ziel-Bremsflüssig-

keitsdruckdifferenz ∆PsF aus der folgenden Glei-
chung (5), wenn der absolute Wert |Ms| des Zielgier-
moments gleich oder größer als ein vorbestimmter 
Wert Ms0 ist. Die Ziel-Bremsflüssigkeitsdruckdifferenz 
∆PsR für das linke und rechte Hinterrad ergibt sich aus 
der folgenden Gleichung (6). In den Gleichungen (4) 
bis (6) gibt T einen Radabstand wider (wobei ange-
nommen wird, dass der Radabstand zwischen den 
Vorderrädern und Hinterrädern gleich ist) und geben 
KbF und KbR Umwandlungskoeffizienten zum Umwan-
deln der Antriebskraft zu dem Bremsflüssigkeitsdruck 
gemäß den Bremsspezifikationen wieder. 

∆PsR = 2 × KbR × |Ms|/T (4)

∆PsF = 2 × KbF × (|Ms| – Ms0)/T (5)

∆PsR = 2 × KbR × |Ms|/T (6)

[0034] Wenn also das Zielgiermoment Ms ein nega-
tiver Wert ist, d.h. wenn die Fahrrichtung nach links 
abweicht, ergibt sich der Zielbremsflüssigkeitsdruck 
Psi für jeden Radzylinder 6FL bis 6RR aus der fol-
genden Gleichung (7) (i = FL, FR, RL, RR). 

PsFL = Pm

PsFR = Pm + ∆PSF

PsRL = Pm

PsRR = Pm + ∆PsR (7)

[0035] Wenn das Zielgiermoment Ms dagegen ein 
positiver Wert ist, d.h. wenn das Host-Fahrzeug nach 
rechts abweicht, ergibt sich der Zielbremsflüssig-
keitsdruck Psi für jeden Radzylinder 6FL bis 6RR aus 
der folgenden Gleichung (8). 

PsFL = Pm + ∆PSF

PsFR = Pm

PsRL = Pm + ∆PsR

PsRR = Pm (8)

[0036] Wenn außerdem in dieser Ausführungsform 
das Abweichungsbestimmungsflag FLD auf „1" ge-
setzt ist und die Fahrspurbeibehaltungs-Steuerung 
ausgeführt wird, wird die Motorausgabe gedrosselt, 
sodass eine Fahrzeugbeschleunigung auch bei einer 
Betätigung des Gaspedals nicht durchgeführt werden 
kann. Das Zielantriebsdrehmoment TrqDS wird also 
bei gesetztem Abweichungsbestimmungsflag FLD

von dem Wert in Übereinstimmung mit dem in Schritt 
S110 gelesenen Gaspedal-Öffnungswinkel Acc vor-
gesehen, von dem die Summe aus den Vorderrad- 
und Hinterrad-Ziel-Bremsflüssigkeitsdruckdifferen-
zen ∆PSF und ∆PSR subtrahiert wurde. Mit anderen 
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Worten gibt das Fahrzeug das Antriebsdrehmoment 
für die Beschleunigung in Übereinstimmung mit dem 
Gaspedal-Öffnungswinkelwert Acc an. Der Wert in 
Übereinstimmung mit der Summe aus den Vorder-
rad- und Hinterrad-Ziel-Bremsflüssigkeitsdruckdiffe-
renzen ∆PSF und ∆PSR gibt also das in Übereinstim-
mung mit einer Summe aus den Vorderrad- und Hin-
terrad-Ziel-Bremsflüssigkeitsdruckdifferenzen ∆PSF

und ∆PSR entwickelte Antriebsdrehmoment an.
[0037] Wenn also die Fahrspurbeibehaltungs-Steu-
erung (Fahrspurabweichungsverhinderungs-Steue-
rung) ausgeführt wird und das Abweichungsbestim-
mungsflag FLD gesetzt ist, wird das Motordrehmo-
ment um das durch die Summe aus ∆PSF und ∆PSR

entwickelte Antriebsdrehmoment reduziert. Es ist zu 
beachten, dass das Ziel-Antriebsdrehmoment trqDS

bei zurückgesetztem Abweichungsbestimmungsflag 
FLD nur das Antriebsdrehmoment zum Beschleunigen 
des Host-Fahrzeugs in Übereinstimmung mit dem 
Gaspedal-Öffnungswinkel Acc ist. In dem nächsten 
Schritt S230 gibt die Bremskraft/Antriebskraft-Steu-
ereinrichtung 8 den Ziel-Bremsflüssigkeitsdruck zu 
der Bremsflüssigkeitsdruck-Steuerschaltung 7 und 
das Ziel-Antriebsdrehmoment zu der Antriebsdreh-
moment-Steuereinrichtung 12 aus, wobei die Routine 
von Fig. 2 dann zu einem Hauptprogramm (nicht ge-
zeigt) zurückkehrt.
[0038] Im Folgenden wird das Verfolgen der Spur-
markierungen beschrieben. In dieser Ausführungs-
form wird zum Beispiel wie in Fig. 4A, 4B und 4C ge-
zeigt aus den mit der CCD-Kamera 13 fotografierten 
Bildern der Spurmarkierungsbereich gesetzt, um die 
Spurmarkierungen wie etwa weiße Linien zu erken-
nen.
[0039] Insbesondere wenn die Spurmarkierungen 
über den gesamten Bereich des fotografierten Bildes 
erkannt werden, ist die Rechenlast groß und es wird 
viel Zeit für die Bildverarbeitung benötigt. Deshalb 
wird ein kleinerer Erkennungsbereich (ein sogenann-
tes Fenster, das dem Spurmarkierungs-Erkennungs-
bereich entspricht) in den Bereichen eines Bildes ge-
setzt, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Spur-
markierungen enthalten, wobei die Spurmarkierung 
dann in diesen Bereichen gesucht wird. Wenn allge-
mein die Richtung des Host-Fahrzeugs in Bezug auf 
die Fahrspur geändert wird, ändern sich auch die Po-
sitionen der Spurmarkierungen auf dem Bild. In der 
oben genannten Erstveröffentlichung der japani-
schen Patentanmeldung Nr. Heisei 11-296660 vom 
29. Oktober 1999 wird die Richtung des Fahrzeugs in 
Bezug auf die Fahrspur aus dem Lenkwinkel 6 ge-
schätzt, wobei die Erkennungsbereiche in Bereichen 
mit jeweils einer hohen Wahrscheinlichkeit gesetzt 
sind. Wenn dann eine weitere Verarbeitung etwa zum 
Feststellen einer deutlichen Grenze (mit hohem Kon-
trast) zwischen der Spurmarkierung und der Stra-
ßenoberfläche ausgeführt wird, kann eine gerade Li-
nie festgestellt werden, die höchstwahrscheinlich die 
Grenzlinie zwischen der Spurmarkierung und der 
Straßenoberfläche ist. Ein einzelner Punkt auf der 

geraden Linie (ein Spurmarkierungs-Kandidaten-
punkt) wird als repräsentative Position der Spurmar-
kierung erkannt. In dieser Ausführungsform wird wie 
in Fig. 5 gezeigt ein höchster Punkt des Erkennungs-
ergebnisses als Spurmarkierungs-Kandidatenpunkt 
erkannt. Wenn die Anzahl der Spurmarkierungs-Kan-
didatenpunkte gleich oder größer als ein vorbestimm-
ter Wert (PREF) wird, werden die festgestellten Spur-
markierungen als korrekt betrachtet. Wenn dagegen 
die Anzahl der Spurmarkierungs-Kandidatenpunkte 
kleiner als der vorbestimmte Wert bleibt, werden die 
festgestellten Spurmarkierungen nicht als korrekt be-
trachtet. Wenn weiterhin die Gesamtanzahl der Spur-
markierungs-Kandidatenpunkte auf beiden Seiten 
der Fahrspur nicht gleich oder größer als der vorbe-
stimmte Wert ist, sind die auf beiden Seiten der Fahr-
spur festgestellten Spurmarkierungen nicht korrekt. 
In Übereinstimmung mit der Berechnungsverarbei-
tung von Fig. 2 wird das Abweichungsverhinde-
rungssteuerungs-Aktivierungsflag (Fahrspurbeibe-
haltungssteuerungs-Aktivierungsflag) F gesetzt, 
wenn die Spurmarkierungen auf beiden Seiten der 
Fahrspur erkannt werden. Wenn dann kein beabsich-
tigter Spurwechsel durch den Fahrer vorgenommen 
wird und die zukünftige geschätzte laterale Verschie-
bung Xs gleich oder größer als der Lateralverschie-
bungs-Grenzwert XC wird, wird bestimmt, dass das 
Host-Fahrzeug zu einer Abweichung von der Fahr-
spur neigt, sodass das Zielgiermoment Ms auf der 
Basis der Differenz zwischen der zukünftigen latera-
len Verschiebung Xs und dem Lateralverschie-
bungs-Grenzwert XC gesetzt wird und die Bremskraft 
der Räder derart gesteuert wird, dass das Zielgiermo-
ment erreicht wird. Wenn also zum Beispiel die Len-
keingabe klein ist, wird das Giermoment entwickelt, 
um eine Abweichung des Host-Fahrzeugs von der 
Fahrspur zu verhindern, wobei die Fahrzeugge-
schwindigkeit aufgrund der Bremskraft reduziert wird. 
Dadurch kann die Abweichung des Fahrzeugs von 
der Fahrspur sicherer verhindert werden. Während in 
der ersten Ausführungsform die Fahrspurbeibehal-
tungs-Steuerung durchgeführt wird, wird das Ausga-
bedrehmoment des Motors reduziert und dadurch die 
Fahrgeschwindigkeit V des Fahrzeugs reduziert. Da-
durch kann die Abweichung des Fahrzeugs von der 
Fahrspur noch sicherer verhindert werden.
[0040] Wenn außerdem in dieser Ausführungsform 
die Spurmarkierung nur auf einer Seite der Fahrspur 
erkannt werden kann, wird das Abweichungsverhin-
derungssteuerungs-Aktivierungsflag F gesetzt, wenn 
zuvor die Spurmarkierungen auf beiden Seiten der 
Fahrspur erkannt wurden. Die Fahrspurbeibehal-
tungs-Steuerung zum Verhindern der Abweichung 
des Fahrzeugs von der Fahrspur wird also genauso 
weiterhin fortgesetzt, wie wenn die Spurmarkierun-
gen auf beiden Seiten der Fahrspur erkannt werden. 
Wenn also nur die Spurmarkierung auf einer Seite, 
zum Beispiel in der Abweichungsrichtung erkannt 
wird, wird die Fahrspurbeibehaltungs-Steuerung fort-
gesetzt. Für den Fahrzeugfahrer entsteht also kein 
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eigenartiges Fahrgefühl.
[0041] Die in Fig. 1 gezeigten Sensoren, die Kame-
ra-Steuereinrichtung 14 und die Schritte S110 und 
S120 bilden eine Fahrzustand-Erkennungseinrich-
tung (einen entsprechenden Abschnitt), und der 
Schritt S120 von Fig. 2 bildet eine Fahrspur-Erken-
nungseinrichtung (einen entsprechenden Abschnitt) 
sowie eine Spurmarkierungs-Erkennungseinrichtung 
(einen entsprechenden Abschnitt). Die Schritte S190 
und S200 von Fig. 2 bilden eine Abweichungs-Be-
stimmungseinrichtung (einen entsprechenden Ab-
schnitt). Die Schritte S210 und S230 bilden eine 
Fahrzeugverhalten-Steuereinrichtung (einen ent-
sprechenden Abschnitt), die Bremsflüssigkeits-
druck-Steuerschaltung 7 und die Antriebsdrehmo-
ment-Steuereinrichtung 12 von Fig. 1 bilden eine 
Fahrzeugverhalten-Steuereinrichtung (einen ent-
sprechenden Abschnitt), und der Schritt S230 in 
Fig. 2, die Bremsflüssigkeitsdruck-Steuerschaltung 7
und die Antriebsdrehmoment-Steuereinrichtung 12
bilden eine Bremskraft- und Antriebskraft-Steuerein-
richtung (einen entsprechenden Abschnitt).
[0042] Im Folgenden wird eine zweite bevorzugte 
Ausführungsform der Fahrspurbeibehaltungs-Steu-
ervorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung be-
schrieben. Der Hardwareaufbau in der zweiten Aus-
führungsform ist im allgemeinen mit demjenigen der 
ersten Ausführungsform von Fig. 1 identisch. Fig. 7
zeigt ein Betriebsflussdiagramm der Fahrspurbeibe-
haltungs-Steuerung, die in der zweiten Ausführungs-
form der Fahrspurbeibehaltungs-Steuerungsvorrich-
tung der Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 
8 ausgeführt wird. In Fig. 7 mit denselben Schritt-
nummern angegebene Schritte entsprechen ähnli-
chen Schritten in Fig. 2. Diese Schritte werden des-
halb hier nicht näher erläutert. Ein Schritt S131 ist 
zwischen den Schritten S130 und S140 eingefügt, ein 
Schritt S161 ist zwischen den Schritten S150 und 
S140 eingefügt und ein Schritt S162 ist zwischen en 
Schritten S150 und S170 eingefügt.
[0043] In Schritt S131 von Fig. 7 wird der Beidsei-
ten-Spurmarkierungs-Erkennungszähler CNT wie 
weiter unten beschrieben inkrementiert, wobei die 
Routine in Fig. 7 dann zu Schritt S140 übergeht. In 
Schritt S161 bestimmt die Bremskraft/Antriebs-
kraft-Steuereinrichtung 8, ob der Beidseiten-Spur-
markierungs-Erkennungszähler CNT gleich oder grö-
ßer als ein vorbestimmter Wert CNTo ist. Wenn in 
Schritt S161 CNT ≥ CNTo ist (Ja), geht die Routine zu 
Schritt S140. Wenn dies in Schritt S161 nicht der Fall 
ist (Nein), geht die Routine zu Schritt S162. In Schritt 
S162 wird der Beidseiten-Spurmarkierungs-Erken-
nungszähler CNT gelöscht und die Routine geht zu 
Schritt S170 über. In Übereinstimmung mit der oben 
beschriebenen Berechnungsverarbeitung wird der 
Beidseiten-Spurmarkierungs-Erkennungszähler 
CNT inkrementiert, wenn die Spurmarkierungen auf 
beiden Seiten der Fahrspur erkannt werden. Wenn 
die Spurmarkierung auf nur einer Seite der Fahrspur 
erkannt wird (in Schritt S150), wird das Abweichungs-

verhinderungssteuerungs-Aktivierungsflag F gesetzt, 
vorausgesetzt, das der Zählwert des Beidsei-
ten-Spurmarkierungs-Erkennungszählers CNT 
gleich oder größer als der vorbestimmte Wert CNT0

ist. Die Fahrspurbeibehaltungs-Steuerung (Fahrspu-
rabweichungsverhinderungs-Steuerung) wird genau-
so wie in der ersten bevorzugten Ausführungsform 
ausgeführt. Es ist zu beachten, dass der Beidsei-
ten-Spurmarkierungs-Erkennungszähler CNT die Si-
cherheit der Erkennung der Spurmarkierungen auf 
beiden Seiten der Fahrspur angibt. Wenn diese Si-
cherheit hoch ist, wird die Fahrspurbeibehal-
tungs-Steuerung auch dann fortgesetzt, wenn die 
Spurmarkierung nur auf einer Seite der Fahrspur 
festgestellt wird. Gewöhnlich wird die Fahrspurbeibe-
haltungs-Steuerung auch dann fortgesetzt, wenn die 
Spurmarkierung nur auf einer Seite der Fahrspur 
festgestellt wird. Wenn das Fahrzeug von der Fahr-
spur abzuweichen versucht, werden wie in Fig. 4A, 
4B, 4C und 6 gezeigt zuerst die Spurmarkierungen 
auf beiden Seiten der Fahrspur entdeckt, wobei bald 
nur die Fahrspurmarkierung auf der Seite der Abwei-
chungsrichtung festgestellt wird. Wenn also die Zeit-
dauer der Spurmarkierungen auf beiden Seiten der 
Fahrspur lang ist, und danach nur die Spurmarkie-
rung auf einer Seite der Fahrspur festgestellt werden 
kann, neigt das Fahrzeug zu einer Abweichung. In-
dem also die Fahrspurbeibehaltungs-Steuerung fort-
gesetzt wird, kann eine Unterdrückung der Abwei-
chung des Fahrzeugs von der Fahrspur sichergestellt 
werden.
[0044] Wie oben beschrieben bilden in der zweiten 
Ausführungsform die in Fig. 1 gezeigten Sensoren, 
die Kamera-Steuereinrichtung 14 und die Schritte 
S110 und S120 von Fig. 7 eine Fahrzustand-Erken-
nungseinrichtung (einen entsprechenden Abschnitt), 
bildet der Schritt S120 von Fig. 7 eine Fahrspur- und 
Spurmarkierungs-Erkennungseinrichtung (einen ent-
sprechenden Abschnitt), bilden der Schritt S131 in 
Fig. 7 und der Schritt S161 die Spurmarkierungs-Si-
cherheits-Erkennungseinrichtung (einen entspre-
chenden Abschnitt), bilden die Schritte S190 und 
S200 von Fig. 7 eine Abweichungsbestimmungsein-
richtung (einen entsprechenden Abschnitt), bilden 
die Schritte S210 bis S230, die Bremsflüssigkeits-
druck-Steuerschaltung 7 und die Antriebs-(Drehmo-
ment)-Steuereinrichtung 12 eine Fahrzeugverhal-
ten-Steuereinrichtung (einen entsprechenden Ab-
schnitt). Der Schritt S130 von Fig. 7, die Bremsflüs-
sigkeitsdruck-Steuerschaltung 7 von Fig. 1, die An-
triebs-(Drehmoment)-Steuereinrichtung 12 bilden 
eine Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung (ei-
nen entsprechenden Abschnitt).
[0045] Im Folgenden wird eine dritte bevorzugte 
Ausführungsform der Fahrspurbeibehaltungs-Steu-
ervorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung be-
schrieben.
[0046] Die Aufbau des Fahrzeugs entspricht im all-
gemeinen dem in der ersten Ausführungsform mit 
Bezug auf Fig. 1 beschriebenen.
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[0047] In der dritten Ausführungsform wird das 
Flussdiagramm von Fig. 8 anstelle des Flussdia-
gramms von Fig. 2 der ersten Ausführungsform aus-
geführt. Die mit den gleichen Schrittnummern ange-
gebenen Schritte von Fig. 8 entsprechen den Schrit-
ten von Fig. 2, sodass sie hier nur die sich unter-
scheidenden Schritte beschrieben werden. Der 
Schritt S160 von Fig. 2 wird zu einem Schritt S163 
geändert. In Schritt S163 bestimmt die Brems-
kraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8, ob die Anzahl 
der Spurmarkierungs-Kandidatenpunkte der Spur-
markierung auf einer Seite, die nicht erkannt werden 
kann (in Fig. 8 als verlorene Seite bezeichnet), gleich 
oder größer als ein vorbestimmter Wert (PREF) ist. 
Wenn die Anzahl der Spurmarkierungs-Kandidaten-
punkte der verlorenen Seite gleich oder größer als 
der vorbestimmte Wert (PREF) ist, geht die Routine 
zu Schritt S140. Wenn die Anzahl der Spurmarkie-
rungs-Kandidatenpunkte der verlorenen Seite in 
Schritt S163 kleiner als der vorbestimmte Wert 
(PREF) ist, geht die Routine zu Schritt S170. Es ist zu 
beachten, dass sich der vorbestimmte Wert PREF für 
die Anzahl der Spurmarkierungs-Kandidatenpunkte 
von dem vorbestimmten Wert für die Bestimmung der 
korrekten Spurmarkierungen unterscheidet und klei-
ner ist als dieser. In der Berechnungsverarbeitung 
wird zusätzlich zu der Aktion der ersten bevorzugten 
Ausführungsform, wenn nur die Spurmarkierung auf 
einer Seite der Fahrspur erkannt werden kann, das 
Fahrspurbeibehaltungssteuerungs-Aktivierungsflag 
F in Schritt S140 auf „1" gesetzt, wenn die Anzahl der 
Spurmarkierungs-Kandidatenpunkte auf der gegenü-
berliegenden nicht erkannten Seite gleich oder grö-
ßer als die vorbestimmten Werte PREF ist, wobei die 
Fahrspurbeibehaltungssteuerung wie in der ersten 
Ausführungsform ausgeführt wird. Es ist zu beach-
ten, das wenn die Spurmarkierung eine weiße Punkt-
linie ist, auch bei korrekt erkannter Spurmarkierung 
die Möglichkeit besteht, dass die Anzahl der Spur-
markierungs-Kandidatenpunkte kleiner als der vorbe-
stimmte Wert der Grenze für die korrekte Erkennung 
der Spurmarkierung ist. Also auch wenn nur die Spur-
markierung einer Seite korrekt erkannt werden kann, 
ist die Anzahl der Spurmarkierungs-Kandidatenpunk-
te gleich oder größer als ein vorbestimmter Wert und 
wird die Fahrspurbeibehaltungssteuerung fortge-
setzt, sodass die Fahrspurbeibehaltungs-Steuerung 
eine Verhinderung der Abweichung von der Fahrspur 
sicherstellen kann.
[0048] Wie oben beschrieben, bilden die in Fig. 1
gezeigten Sensoren, die Kamera-Steuereinrichtung 
14 und die Schritte S110 und S120 von Fig. 8 eine 
Fahrzustand-Erkennungseinrichtung (einen entspre-
chenden Abschnitt), bildet der Schritt S120 von Fig. 8
die Fahrspur-Erkennungseinrichtung (einen entspre-
chenden Abschnitt) und die Spurmarkierungs-Erken-
nungseinrichtung (einen entsprechenden Abschnitt), 
bildet der Schritt S163 von Fig. 8 die Spurmarkie-
rungs-Sicherheits-Erkennungseinrichtung (einen 
entsprechenden Abschnitt), bilden die Schritte S190 

und S200 von Fig. 8 eine Abweichungs-Bestim-
mungseinrichtung 8 (einen entsprechenden Ab-
schnitt), bilden die Schritte S210 bis S230 von Fig. 8, 
die Bremsflüssigkeitsdruck-Steuerschaltung 7 von 
Fig. 1 und die Antriebs-(Drehmoment)-Steuerschal-
tung 12 die Fahrzeugverhalten-Steuereinrichtung (ei-
nen entsprechenden Abschnitt), und bilden der 
Schritt S230 von Fig. 8, die Bremsflüssigkeits-
druck-Steuerschaltung 7, die Antriebs-(Drehmo-
ment)-Steuereinrichtung 12 eine Bremskraft/An-
triebskraft-Steuereinrichtung (einen entsprechenden 
Abschnitt).
[0049] Im Folgenden wird eine vierte bevorzugte 
Ausführungsform der Fahrspurbeibehaltungs-Steu-
ervorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung be-
schrieben. Der Aufbau des Fahrzeugs, in welchem 
die Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung ange-
wendet werden kann, entspricht dem in der ersten 
Ausführungsform von Fig. 1 beschriebenen.
[0050] In der vierten Ausführungsform ist das Fluss-
diagramm von Fig. 2 der ersten Ausführungsform zu 
demjenigen von Fig. 9 modifiziert. Die mit den glei-
chen Schrittnummern angegebenen Schritte von 
Fig. 9 entsprechen den Schritten von Fig. 2, sodass 
hier auf eine weitere Erläuterung dieser Schritte ver-
zichtet wird. Das Flussdiagramm von Fig. 9 unter-
scheidet sich durch einen Schritt S132, der zwischen 
den Schritten S130 und S140 eingefügt ist, einen 
Schritt S164, der zwischen den Schritten S160 und 
S140 eingefügt ist, und einen Schritt S210, der voll-
kommen zu einem Schritt S211 geändert ist.
[0051] In Schritt S132 wird ein Zielgiermoment-Pro-
portionalkoeffizient k auf „1" gesetzt, und die Routine 
geht zu Schritt S140. In Schritt S164 wird der Zielgier-
moment-Proportionalkoeffizient k auf einen vorbe-
stimmten Wert kleiner „1" gesetzt, und die Routine 
geht zu Schritt S140. Dann wird in Schritt S211 das 
durch die Gleichung (3) berechnete Zielgiermoment 
Ms mit dem Zielgiermoment-Proportionalkoeffizien-
ten k multipliziert, um den Wert zu einem neuen Ziel-
giermoment Ms zu setzen, wobei die Routine dann zu 
Schritt S220 geht.
[0052] In Übereinstimmung mit der Berechnungs-
verarbeitung wird zusätzlich zu der Aktion in der ers-
ten Ausführungsform, wenn ein Zustand, in dem die 
Spurmarkierungen auf beiden Seiten der Fahrspur 
erkannt werden, zu einem Zustand übergeht, in dem 
nur die Spurmarkierung auf einer Seite erkannt wird, 
ein Zielgiermoment-Proportionalkoeffizient k gesetzt, 
der durch einen vorbestimmten Wert k0 kleiner eins 
gebildet wird. Das Zielgiermoment Ms ist eine ge-
steuerte Ausgabe der Fahrspurbeibehaltungs-Steu-
ervorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung, 
wobei eine Verstärkung modifiziert wird, sodass die 
gesteuerte Ausgabe, wenn nur die Spurmarkierung 
auf einer Seite erkannt werden kann, kleiner ist als 
wenn die Spurmarkierungen auf beiden Seiten er-
kannt werden. Wenn wie oben beschrieben von dem 
Zustand, in dem die Spurmarkierungen auf beiden 
Seiten erkannt werden, zu dem Zustand übergangen 
9/22



DE 103 54 423 A1 2004.06.17
wird, in dem nur die Spurmarkierung auf einer Seite 
erkannt wird, besteht die Möglichkeit, dass das Fahr-
zeug zu einer Abweichung in der Abweichungsrich-
tung neigt. Es ist deshalb vorteilhaft, die Fahrspurbei-
behaltungs-Steuerung fortzusetzen. Es kann jedoch 
gesagt werden, dass die Fahrspur nicht genau er-
kannt wird. Während der Erkennung der Spurmarkie-
rung auf einer Seite wird also die gesteuerte Ausgabe 
wie in der vierten Ausgabe beschrieben reduziert, 
wobei die Fahrspurbeibehaltungs-Steuerung fortge-
setzt wird, sodass eine entsprechende Fahrspurbei-
behaltungs-Steuerung in einer wie oben beschriebe-
nen Situation erreicht werden kann. Es ist zu beach-
ten, dass die durch den Zielgiermoment-Proportio-
nalkoeffizienten k gebildete Verstärkung schrittweise 
variiert wird, wobei sie jedoch auch kontinuierlich va-
riiert werden kann. Ein Verfahren zum Reduzieren 
der gesteuerten Ausgabe kann ausgeführt werden, 
indem die Häufigkeit der ausgeführten Steuerprozes-
se reduziert wird oder indem die kontinuierliche Zeit-
dauer der Steuerung verkürzt wird.
[0053] Die in Fig. 1 gezeigten Sensoren, die Kame-
ra-Steuereinrichtung 14 und die Schritte S110 und 
S120 von Fig. 9 bilden eine Fahrzustand-Erken-
nungseinrichtung (einen entsprechenden Abschnitt) 
gemäß der vorliegenden Erfindung, der Schritt S120 
von Fig. 9 bildet eine Fahrspur-Erkennungseinrich-
tung (einen entsprechenden Abschnitt) und eine 
Spurmarkierungs-Erkennungseinrichtung (einen ent-
sprechenden Abschnitt), der Schritt S190 von Fig. 9
und der Schritt S200 bilden eine Abweichungs-Be-
stimmungseinrichtung (einen entsprechenden Ab-
schnitt), die Schritte S211 bis S230, die Bremsflüssig-
keitsdruck-Steuerschaltung 7 und die An-
triebs-(Drehmoment)-Steuereinrichtung 12 bilden 
eine Berechnungseinrichtung (einen entsprechenden 
Abschnitt) für eine Bremskraft/Antriebskraft-gesteu-
erte Variable, und der Schritt S230 von Fig. 9, die 
Bremsflüssigkeitsdruck-Steuerschaltung 7 von Fig. 1
und die Antriebs-(Drehmoment)-Steuerschaltung 12
bilden eine Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrich-
tung (einen entsprechenden Abschnitt).
[0054] Im Folgenden wird eine fünfte bevorzugte 
Ausführungsform der Fahrspurbeibehaltungs-Steu-
ervorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung be-
schrieben. Der Aufbau des Fahrzeugs, auf das die 
Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung der fünf-
ten Ausführungsform angewendet werden kann, ist 
identisch mit demjenigen der ersten Ausführungs-
form von Fig. 1. Das durch die Bremskraft/Antriebs-
kraft-Steuereinrichtung 8 ausgeführte Betriebsfluss-
diagramm von Fig. 2 ist in der fünften bevorzugten 
Ausführungsform zu demjenigen von Fig. 10 geän-
dert. Die in Fig. 10 gezeigten nummerierten Schritte 
entsprechen denjenigen von Fig. 2, sodass hier auf 
eine weitere Erläuterung derselben verzichtet wird. 
Es ist lediglich ein Schritt S133 zwischen den Schrit-
ten S130 und S140 und ein Schritt S165 zwischen 
den Schritten S160 und S140 eingefügt.
[0055] In Schritt S133 von Fig. 10 wechselt die 

Bremskraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung 8 von 
dem Lateralverschiebungs-Grenzwert XC zur Bestim-
mung der Abweichungstendenz direkt zu dem Late-
ralverschiebungs-Grenzwert XC und geht dann zu 
Schritt S140. In Schritt S165 setzt die Bremskraft/An-
triebskraft-Steuereinrichtung 8 den Lateralverschie-
bungs-Grenzwert XC zur Bestimmung der Abwei-
chungstendenz auf einen vorbestimmten Wert Xc0, 
der größer als der Lateralverschiebungs-Grenzwert 
XC ist. In Fig. 10 wird zusätzlich zu der Aktion der ers-
ten Ausführungsform, wenn von einem Zustand, in 
dem die Spurmarkierungen auf beiden Seiten der 
Fahrspur erkannt werden, zu einem Zustand überge-
gangen wird, in dem nur die Spurmarkierung auf ei-
ner Seite der Fahrspur erkannt wird, der vorbestimm-
te Wert Xc0, der größer als der natürliche (ursprüngli-
che) Lateralverschiebungs-Grenzwert (Steuer-
schwellwert) XC ist, zu dem neuen Lateralverschie-
bungs-Grenzwert XC gesetzt, wobei die Bestimmung 
der Abweichungstendenz unter Verwendung dieses 
Lateralverschiebungs-Grenzwerts XC durchgeführt 
wird. Weil in diesem Fall, wenn ein absoluter Wert 
|Xs| der zukünftigen geschätzten lateralen Verschie-
bung gleich oder größer als der Lateralverschie-
bungs-Grenzwert XC ist, das Abweichungsbestim-
mungsflag FLD aufgrund der Abweichungstendenz 
des Fahrzeugs von der Fahrspur gesetzt wird, ist es 
schwierig, die Abweichungstendenz zu bestimmen, 
wenn der Lateralverschiebungs-Grenzwert XC groß
wird und der Zeitpunkt der Unterbrechung der Fahr-
spurbeibehaltungs-Steuerung spät wird. Das heißt, 
das Zielgiermoment Ms gibt null an. Außerdem gibt 
das in Gleichung (3) berechnete Zielgiermoment Ms 
einen kleineren Wert an, und die gesteuerte Ausgabe 
der Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung in der 
fünften Ausführungsform wird auf einen kleineren 
Wert eingestellt. Das heißt, das Zielgiermoment Ms 
ist die gesteuerte Ausgabe der Fahrspurbeibehal-
tungs-Steuervorrichtung in der fünften Ausführungs-
form. Weil der gesteuerte Schwellwert XC stark modi-
fiziert wird, wird die gesteuerte Ausgabe, wenn nur 
die Spurmarkierung auf einer Seite der Fahrspur er-
kannt werden kann, kleiner gesetzt als die gesteuerte 
Ausgabe, wenn die Spurmarkierungen auf beiden 
Seiten der Fahrspur erkannt werden können. Weil 
wenn wie oben beschrieben der Zustand, in dem die 
Spurmarkierungen auf beiden Seiten der Fahrspur 
erkannt werden können, zu dem Zustand übergeht, in 
dem nur die Spurmarkierung auf einer Seite der Fahr-
spur erkannt werden kann, eine hohe Wahrschein-
lichkeit besteht, dass die Abweichung von der Spur in 
der Richtung zu der Seite auftritt, auf der die Spur-
markierung erkannt werden kann. Deshalb ist es vor-
teilhaft, die Fahrspurabweichungsverhinde-
rungs-Steuerung (Fahrspurbeibehaltungs-Steue-
rung) fortzusetzen. Die Fahrspur, auf der das Fahr-
zeug fährt, kann jedoch weiterhin nicht genau erkannt 
werden. Wenn die Spurmarkierung nur auf einer Sei-
te erkannt wird, wird die Fahrspurbeibehal-
tungs-Steuerung fortgesetzt, während die gesteuerte 
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Ausgabe wie in der fünften Ausführungsform redu-
ziert wird, wobei unter dieser Situation eine wie oben 
beschriebene entsprechende Fahrspurbeibehal-
tungs-Steuerung erreicht werden kann. In der fünften 
Ausführungsform wird ein Schwellwert des Lateral-
verschiebungs-Grenzwerts XC schrittweise variiert, 
wobei er jedoch auch kontinuierlich variiert werden 
kann.
[0056] Wie oben beschrieben, bilden die in Fig. 1
gezeigten Sensoren, die Kamera-Steuereinrichtung 
14 und die Schritte S110 und S120 von Fig. 10 eine 
Fahrzustand-Erkennungseinrichtung (einen entspre-
chenden Abschnitt), bildet der Schritt S120 von 
Fig. 10 eine Fahrspur-Erkennungseinrichtung (einen 
entsprechenden Abschnitt) und eine Spurmarkie-
rungs-Erkennungseinrichtung (einen entsprechen-
den Abschnitt), bilden die Schritte S190 und S200 
eine Abweichungs-Bestimmungseinrichtung (einen 
entsprechenden Abschnitt), bilden der Schritt S133 
von Fig. 10, der Schritt 5165 und die Schritte S210 
bis S230, die Bremsflüssigkeitsdruck-Steuerschal-
tung 7 und die Antriebs-(Drehmoment)-Steuerein-
richtung 12 eine Fahrzeugverhalten-(Bewe-
gungs)-Steuereinrichtung (einen entsprechenden 
Abschnitt), und bildet der Schritt S220 von Fig. 10
eine Berechnungseinrichtung (einen entsprechenden 
Abschnitt) für eine von der Bremskraft/Antriebskraft 
gesteuerte Variable. Der Schritt S220 von Fig. 10 bil-
det eine Berechnungseinrichtung (einen entspre-
chenden Abschnitt) für eine durch die Bremskraft/An-
triebskraft gesteuerte Variable, und der Schritt S230 
von Fig. 10, die Bremsflüssigkeitsdruck-Steuerschal-
tung 7 von Fig. 1 und die Antriebs-(Drehmo-
ment)-Steuereinrichtung 12 bilden eine Brems-
kraft/Antriebskraft-Steuereinrichtung (einen entspre-
chenden Abschnitt).
[0057] Es ist zu beachten, dass in jeder der ersten 
bis fünften Ausführungsformen der Lateralverschie-
bungs-Grenzwert XC, der der Steuerschwellwert zum 
Bestimmen der Abweichung des Fahrzeugs von der 
Fahrspur ist, in Übereinstimmung mit der Breite des 
Fahrzeugs und der Breite der Fahrspur berechnet 
wird. Weil jedoch zum Beispiel die Breite der Fahr-
spur in dem Fall einer japanischen Autobahn auf 3,35 
Meter fixiert ist, kann der Lateralverschie-
bungs-Grenzwert XC auf zum Beispiel 0,8 Meter fi-
xiert werden. Es ist zu beachten, dass die in den An-
sprüchen definierte Antriebskraft die Bremskraft um-
fasst, weil die Bremskraft negativ zu der Antriebskraft 
ist.
[0058] Der gesamte Inhalt der japanischen Patent-
veröffentlichung Nr. 2002-342054 (eingereicht in Ja-
pan am 26. November 2002) ist hier unter Bezugnah-
me eingeschlossen. Der Umfang der Erfindung wird 
durch die folgenden Ansprüche definiert.

Patentansprüche

1.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug, mit:  

einem Fahrspur-Erkennungsabschnitt (8, 13, 14, 
S120), der eine Fahrspur, auf der das Fahrzeug fährt, 
erkennt,  
einem Fahrzustand-Erkennungsabschnitt (1 bis 4, 8, 
13 bis 20, S110, S120, 22FL bis 22RR), der einen 
Fahrzugstand des Fahrzeugs erkennt,  
einem Abweichungs-Bestimmungsabschnitt (8, 
S190, 200), der in Übereinstimmung mit der durch 
den Fahrspur-Erkennungsabschnitt erkannten Fahr-
spur und dem durch den Fahrzustand-Erkennungs-
abschnitt erkannten Fahrzustand des Fahrzeugs be-
stimmt, ob das Fahrzeug eine Tendenz zur Abwei-
chung von der Fahrspur aufweist, und  
einem Fahrzeugverhalten-Steuerabschnitt (7, 8, 12, 
S210 bis S230, S132, S164, S211), der ein Verhalten 
des Fahrzeugs in Übereinstimmung mit dem durch 
den Fahrzustand-Erkennungsabschnitt erkannten 
Fahrzustand derart steuert, dass ein Giermoment 
des Fahrzeugs in einer Richtung entwickelt wird, in 
der eine Abweichung des Fahrzeugs von der Fahr-
spur vermieden wird, wenn der Abweichungs-Be-
stimmungsabschnitt bestimmt, dass das Fahrzeug 
eine Tendenz zur Abweichung von der Fahrspur auf-
weist, wobei der Fahrspur-Erkennungsabschnitt ei-
nen Spurmarkierungs-Erkennungsabschnitt (8, 
S120, S130 bis 5160) umfasst, der Spurmarkierun-
gen erkennt, wobei jede Spurmarkierung einer Seite 
der Fahrspur entspricht, und wobei der Fahrzeugver-
halten-Steuerabschnitt das Verhalten des Fahrzeugs 
auf der Basis der erkannten Spurmarkierung auf ei-
ner Seite der Fahrspur steuert, wenn in dem Spur-
markierungs-Erkennungsabschnitt der Erkennungs-
zustand von einem Zustand, in dem die Spurmarkie-
rungen auf beiden Seiten der Fahrspur erkannt wer-
den, zu einem Zustand übergeht, in dem nur eine 
Spurmarkierung auf einer Seite der Fahrspur erkannt 
wird.

2.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, weiterhin ge-
kennzeichnet durch einen Spurmarkierungs-Sicher-
heits-Erkennungsabschnitt (8, S161, S160), der eine 
Sicherheit der durch den Spurmarkierungs-Erken-
nungsabschnitt erkannten Fahrspur des Fahrzeugs 
erkennt, wobei der Fahrzeugverhalten-Steuerab-
schnitt (7, 8, 12, S210 bis S230, S132, S164, S211) 
das Verhalten des Fahrzeugs auf der Basis einer 
durch den Spurmarkierungs-Sicherheits-Erken-
nungsabschnitt erkannten Sicherheit der Spurmar-
kierung steuert, wenn in dem Spurmarkierungs-Er-
kennungsabschnitt der Erkennungszustand von dem 
Zustand, in dem die Spurmarkierungen auf beiden 
Seiten der Fahrspur erkannt werden, zu dem Zustand 
übergeht, in dem nur eine Spurmarkierung auf einer 
Seite der Fahrspur erkannt wird.

3.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Spurmarkierungs-Sicherheits-Er-
kennungsabschnitt (8, S160) die Sicherheit der Spur-
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markierung auf der Basis einer kontinuierlichen Zeit-
dauer feststellt, während welcher die Spurmarkie-
rung durch den Spurmarkierungs-Erkennungsab-
schnitt erkannt wird.

4.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Spurmarkierungs-Erken-
nungsabschnitt (13, 14, 8, S120) die Spurmarkierung 
an einer Vielzahl von verschiedenen Bereichen auf 
einem fotografierten Bild erkennt und eine repräsen-
tative Position der Spurmarkierung in jedem der Be-
reiche spezifiziert, wobei der Spurmarkierungs-Si-
cherheits-Erkennungsabschnitt (13, 14, 8, S120) die 
Sicherheit der Spurmarkierung auf der Basis der An-
zahl von durch den Spurmarkierungs-Erkennungsab-
schnitt erkannten spezifizierten repräsentativen Posi-
tion der Spurmarkierung in den entsprechenden Be-
reichen erkennt.

5.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach einem der vorstehenden An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Fahrzeugverhalten-Steuerabschnitt (7, 8, 12, S210 
bis S230, S132, S164, S211), wenn in dem Spurmar-
kierungs-Erkennungsabschnitt der Erkennungszu-
stand von dem Zustand, in dem die Spurmarkierun-
gen auf beiden Seiten der Fahrspur erkannt werden, 
zu dem Zustand übergeht, in dem nur eine Spurmar-
kierung auf einer Seite der Fahrspur erkannt wird, 
eine Steuerausgabe reduziert, sodass sie kleiner ist 
als die Steuerausgabe, wenn die Spurmarkierungen 
auf beiden Seiten der Fahrspur erkannt werden.

6.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Fahrzeugverhalten-Steuerab-
schnitt (8, S164) eine gesteuerte Ausgabe reduziert, 
indem er eine Steuerverstärkung (k) modifiziert.

7.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, das der Fahrzeugverhalten-Steuerab-
schnitt (7, 8, 12, S210 bis S230, S132, S164, S211) 
eine gesteuerte Ausgabe reduziert, indem er einen 
Steuerschwellwert (Xc) reduziert.

8.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach einem der vorstehenden An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Fahrzeugverhalten-Steuerabschnitt einen Berech-
nungsabschnitt (8) für eine Bremskraft/Antriebs-
kraft-gesteuerte Variable, die eine Antriebskraft-ge-
steuerte Variable für jedes Rad (FL, FR, RL, RR) des 
Fahrzeugs berechnet, um das Giermoment (Ms) in 
einer Richtung zu entwickeln, in der die Abweichung 
des Fahrzeugs von der Fahrspur vermieden wird, so-
wie einen Bremskraft/Antriebskraft-Steuerabschnitt 
(7, 8, 12) umfasst, der die auf jedes Rad ausgeübte 
Antriebskraft in Übereinstimmung mit der durch den 

Berechnungsabschnitt berechneten Antriebs-
kraft-gesteuerten Variable steuert.

9.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach einem der vorstehenden An-
sprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Spurmarkierungs-Erkennungsabschnitt einen Spur-
markierungs-Erkennungsbereich-Setzabschnitt (8, 
13, 14, S120) umfasst, der einen Spurmarkie-
rungs-Erkennungsbereich (Fig. 4A bis 4C) auf der 
Basis eines Lenkwinkels 6 des Fahrzeugs setzt, wo-
bei der Spurmarkierungs-Erkennungsabschnitt die 
Spurmarkierungen auf beiden Seiten der Fahrspur 
auf der Basis des Spurmarkierungs-Erkennungsbe-
reichs erkennt.

10.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Fahrspur-Erkennungsabschnitt (8, 
13, 14, S120) die Fahrspur, auf der das Fahrzeug 
fährt, unter Verwendung der Spurmarkierungen auf 
beiden Seiten in dem Spurmarkierungs-Erkennungs-
bereich erkennt.

11.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach einem der vorstehenden An-
sprüche 2 bis 9, weiterhin gekennzeichnet durch: ei-
nen Einseiten-Spurmarkierungs-Bestimmungsab-
schnitt (S150), der bestimmt, ob die Spurmarkierung 
nur auf einer Seite der Fahrspur erkannt wird, wenn 
die Spurmarkierungen auf beiden Seiten nicht er-
kannt werden, wobei der Spurmarkierungs-Sicher-
heits-Erkennungsabschnitt einen Beidseiten-Spur-
markierungs-Bestimmungsabschnitt (8, S160) um-
fasst, der bestimmt, ob bei einem vorausgehenden 
Prozess einer Fahrzeugverhalten-Steuerung die 
Spurmarkierungen auf beiden Seiten der Fahrspur 
erkannt wurden, wenn der Einseiten-Spurmarkie-
rungs-Bestimmungsabschnitt bestimmt, dass die 
Spurmarkierung nur auf einer Seite der Fahrspur er-
kannt wird.

12.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenn der Einseiten-Spurmarkie-
rungs-Bestimmungsabschnitt (8, S160) bestimmt, 
dass in dem vorausgehenden Prozess der Fahrzeug-
verhalten-Steuerung die Spurmarkierungen auf bei-
den Seiten der Fahrspur erkannt wurden, der Fahr-
zeugverhalten-Steuerabschnitt umfasst: einen Zu-
künftige-Lateralverschiebung-Berechnungsab-
schnitt (8, S190, S200), der eine zukünftige ge-
schätzte laterale Verschiebung XS in Übereinstim-
mung mit einem Gierwinkel φ des Fahrzeugs in Be-
zug auf die Fahrspur, einer lateralen Verschiebung X 
von einem Zentrum der Fahrspur, einer Krümmung β
der Fahrspur und einer Fahrzeuggeschwindigkeit V 
des Fahrzeugs berechnet, wobei der Abwei-
chungs-Bestimmungsabschnitt (8, S200) in Überein-
stimmung damit, ob ein absoluter Wert der zukünfti-
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gen geschätzten lateralen Verschiebung |XS| gleich 
oder größer als ein vorbestimmter Lateralverschie-
bungs-Grenzwert Xc ist, bestimmt, ob das Fahrzeug 
eine Tendenz zur Abweichung von der Fahrspur auf-
weist.

13.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fahrzeugverhalten-Steuer-
abschnitt (8, S210) einen Zielgiermoment-Berech-
nungsabschnitt umfasst, der ein Zielgiermoment Ms 
unter Verwendung eines in Übereinstimmung mit 
Fahrzeugspezifikationen bestimmten Proportionalko-
effizienten K1, eines weiteren in Übereinstimmung 
mit der Fahrzeuggeschwindigkeit V gesetzten Pro-
portionalkoeffizienten KZ, der berechneten lateralen 
Verschiebung XS und des vorbestimmten Lateralver-
schiebungs-Grenzwerts Xc berechnet, wenn der Ab-
weichungs-Bestimmungsabschnitt (8, S150, S160) 
bestimmt, dass das Fahrzeug eine Tendenz zur Ab-
weichung von der Fahrspur aufweist.

14.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fahrzeugverhalten-Steuer-
abschnitt einen Berechnungsabschnitt (8, S220) für 
eine Zielgiermomentgrößeabhängige Bremskraft um-
fasst, der eine auf null zu führende Bremsflüssigkeits-
druckdifferenz ∆PSF für das linke und rechte Vorder-
rad und eine Bremsflüssigkeitsdruckdifferenz ∆PSR

für das linke und rechte Hinterrad mit ∆PSR = 2 × KbR

× |Ms|/T

(4) berechnet, wobei KbR einen vorbestimmten Um-
wandlungskoeffizienten für die Umwandlung einer 
Bremskraft zu einem Bremsflüssigkeitsdruck angibt 
und T einen Radabstand des Fahrzeugs angibt, 
wenn die Größe des Zielgiermoments |Ms| kleiner als 
ein vorbestimmtes Giermoment Ms0 ist, und weiterhin 
die Bremsflüssigkeitsdruckdifferenz ∆PSF für das lin-
ke und rechte Vorderrad mit ∆PSF = 2 × KbF × (|Ms| –
Ms0)/T

(5) berechnet und die Bremsflüssigkeitsdruckdiffe-
renz ∆PSR für das linke und rechte Hinterrad mit ∆PSR

= 2 × KbR × (|Ms0|)/T

(6) berechnet.

15.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenn das Zielgiermoment Ms ein 
negativer Wert ist, ein Ziel-Bremsflüssigkeitsdruck für 
jeden Radzylinder der linken und rechten Vorderrä-
der und der linken und rechten Hinterräder PsFL, PsFR, 
PsRL und PsRR wie folgt ist: PsFL = Pm, PsFR = Pm + ∆PSF

PsRL = Pm und PsRR = Pm + ∆PsRR

(7), wobei Pm einen Master-Radzylinderflüssigkeits-
druck wiedergibt.

16.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass wenn das Zielgiermo-
ment Ms ein positiver Wert ist, ein Ziel-Bremsflüssig-
keitsdruck für jeden Radzylinder der linken und rech-
ten Vorderräder und der linken und rechten Hinterrä-
der PsFL, PsFR, PsRL und PsRR wie folgt ist PsFL = Pm + 
∆PSF, PsFR = Pm, PsRL = Pm + ∆PsRR und PsRR = Pm

(7), wobei Pm einen Master-Radzylinderdruck wie-
dergibt.

17.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Fahrzeugverhal-
ten-Steuerabschnitt (8, S230) ein Ziel-Antriebsdreh-
moment TrqDS in Abhängigkeit von der Bestimmung 
des Abweichungs-Bestimmungsabschnitts, dass das 
Fahrzeug eine Tendenz zur Abweichung von der 
Fahrspur aufweist, und in Übereinstimmung mit den 
Bremsflüssigkeitsdruckdifferenzen ∆PSF und ∆PSR

berechnet und ausgibt, wobei das Ziel-Antriebsdreh-
moment zu einer Antriebssteuereinrichtung (12) aus-
gegeben wird.

18.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuervorrichtung für 
ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spurmarkierungs-Erken-
nungsabschnitt einen Spurmarkierungszähler (CNT) 
umfasst, der jedes Mal inkrementiert wird, wenn die 
Spurmarkierungen auf beiden Seiten in dem Spur-
markierungs-Erkennungsbereich erkannt werden, 
und wobei wenn der Zählwert des Spurmarkierungs-
zählers (CNT) gleich oder größer als ein vorbestimm-
ter Wert CNT0 ist, der Fahrzeugverhalten-Steuerab-
schnitt das Verhalten des Fahrzeugs derart steuert, 
dass das Giermoment in einer Richtung entwickelt 
wird, in der die Abweichung des Fahrzeugs von der 
Fahrspur vermieden wird.

19.  Fahrspurbeibehaltungs-Steuerverfahren für 
ein Kraftfahrzeug, mit folgenden Schritten:  
Erkennen (8, 14, S120) einer Fahrspur, auf der das 
Fahrzeug fährt,  
Erkennen (1 bis 4, 8, 13 bis 20, S110, S120, 22FL bis 
22RR) eines Fahrzustands des Fahrzeugs,  
Bestimmen (8, S190, S200) in Übereinstimmung mit 
der erkannten Fahrspur und dem erkannten Fahrzu-
stand des Fahrzeugs, ob das Fahrzeug eine Tendenz 
zur Abweichung von der Fahrspur aufweist, und  
Steuern (7, 8, 12, S120 bis S230, S132, S164, S211) 
eines Verhaltens des Fahrzeugs derart, dass ein 
Giermoment des Fahrzeugs in einer Richtung, in der 
eine Abweichung des Fahrzeugs von der Fahrspur 
vermieden wird, in Übereinstimmung mit dem er-
kannten Fahrzustand entwickelt wird, wenn bestimmt 
wird, dass das Fahrzeug eine Tendenz zur Abwei-
chung von der Fahrspur aufweist, wobei während der 
Fahrspur-Erkennung Spurmarkierungen erkannt 
werden (8, S120), wobei jede Spurmarkierung eine 
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Seite der Fahrspur wiedergibt, und wobei das Verhal-
ten des Fahrzeugs auf der Basis der erkannten Spur-
markierung auf einer Seite der Fahrspur gesteuert 
wird, wenn der Erkennungszustand von einem Zu-
stand, in dem die Spurmarkierungen auf beiden Sei-
ten der Fahrspur erkannt werden, zu einem Zustand 
übergeht, in dem nur eine Spurmarkierung auf einer 
Seite der Fahrspur erkannt wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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